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Rechtsgrundlage hierfür ist übrigens der Runderlass "Führung von Girokonten durch die
Schulen / Online-Banking", in dem es explizit heißt:

Zitat

1.1. Soweit ein im Namen des Landes eingerichtetes Girokonto besteht, sind die
folgenden Zahlungen

der Schulen über dieses Girokonto abzuwickeln:

1.1.3. im Zusammenhang mit Schulfahrten gem. Bezugserlass zu c und

Das wiederum ist eine "muss"-Bestimmung ohne Spielraum. Und man braucht auch nicht
darüber zu philosophieren, ob eine Schule nun ein solches Girokonto besitzt oder nicht. Das
müsste inzwischen der deutliche Standard sein, da dieses zwingend für alle Zahlungen aus dem
Landeshaushalt notwendig ist.

Bei Nichtvorhandensein eines solchen Kontos kann der Weg auch nicht sein, den
Zahlungsverkehr wieder über einzelne Lehrkräfte abzuwickeln, sondern eben endlich ein
solches Konto zu eröffnen.
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